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MEMORANDUM

1. Name

Unter dem Namen ‘Lampyridæ’ besteht ein Verein im Sinne von Art.

60 f f .  ZGB mit S itz in Basel-Stadt.

2. Zweck

Der Verein “Lampyridæ” real is iert  Projekte, die s ich der Vermitt lung

von Medien- und darstellender Kunst widmen. Im Mittelpunkt der

Vereinstät igkeit  von “Lampyridæ” stehen die Erforschung neuer

künstler ischer Medien, Technologien und performativer Konzepte

sowie die kr i t ische Reflexion und transformative,

gemeinschaftsfördernde Kunst-Prakt iken, in Form von beispielsweise

Aufführungen, Ausstellungen, Workshops und Bildungsakt iv i täten.

Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt

keinen Gewinn. Jede Ausschüttung von Gewinnen, Tant iemen oder

anderen Erfolgsbetei l igungen ist  ausgeschlossen.

3. Mitgliedschaft

3.1.  Mitgl ieder

Mitgl ied des Vereins kann jede natürl iche Person werden, die den

Vereinszweck akt iv unterstützt.  Es gibt die Möglichkeit,  Gönner und

Gönnerin zu sein.

3.2. Aufnahme

Aufnahmegesuche s ind an den Vorstand zu r ichten. Die endgült ige

Entscheidung über die Aufnahme wird auf der nächsten

Mitgl iederversammlung in Anwesenheit  akt iver Vereinsmitgl ieder

gemacht.

3.3. Austr i t t

Die Mitgl iedschaft  erl ischt mit  dem Austr i t t ,  dem Ausschluss und mit

dem Tod. Der Vereinsaustr i t t  ist  jederzeit  möglich.

3.4 Ausschluss

Der Ausschluss ist  möglich auf den Willen von 2/3 der akt iven

Mitgl ieder, einschl iessl ich Vorstand.

4. Organe des Vereins

Die Organe des Vereins s ind:

A. Mitgl iederversammlung (MV)

B. Vorstand (VS)

C. Revis ionsstelle

Jede ordnungsgemäss einberufene Mitgl iederversammlung ist

unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitgl ieder

beschlussfähig.

4.2. Die Mitgl iederversammlung

Die Mitgl iederversammlung (MV) f indet bei  Bedarf  oder auf Anfrage

des Mitgl iedes oder Vorstand statt.  Das Datum der MV wird vor

mindestens 2 Wochen vor der Versammlung kommuniziert.  Die

Mitgl iederversammlung hat die folgenden Aufgaben und Befugnisse:

-  Festlegung des Vereinsgrundsätze

- Entscheidungen über aktuelle und zukünft ige Projekten

- Festlegung grundsätzl icher Voraussetzungen betreffend Erwerb der

Mitgl iedschaft

-  Aufnahme der neuer Mitgl ieder

- Ausschluss der Mitgl ieder

- Wahl der VS

- Festsetzung und Änderungen der Statuten

- Behandlung all fäl l iger Anträge der Mitgl ieder

- Beschlussfassung über all fäl l ige Auflösung des Vereins und

Verwendung des Vereinsvermögens

Statuten Verein “Lampyridæ”

(Fortsetzung)

4.3 Der Vorstand

Der Vorstand besorgt die Angelegenheiten des Vereins. Er besteht

aus mindestens 2 Personen je von einem Geschlecht und kann alle 2

Jahre von der Mitgl iederversammlung (MV) gewählt werden. Der

Vorstand entscheidet über die Implementat ion der Projekte im

Einvernehmen mit der MV. Der Vorstand kann für die Erreichung der

Vereinsziele Personen gegen eine angemessene Entschädigung

anstellen oder beauftragen. Der Vorstand versammelt s ich, so oft  es

die Geschäfte verlangen. Jedes Vorstandsmitgl ied kann unter

Angabe der Gründe die Einberufung einer Sitzung verlangen. Sofern

kein Vorstandsmitgl ied mündl iche Beratung verlangt,  ist  die

Beschlussfassung auf dem Zirkularweg (auch E-Mail)  gült ig.

4.4. Die Revis ionsstelle

Die Revis ionsstelle besteht aus mindestens 1  Person und muss jedes 1

Jahr von der Mitgl iederversammlung (MV) gewählt werden. Die

Revis ionsstelle kontroll iert  die internen und externen

Buchhaltungen/Nebenkassen, Belege und Kontobewegungen. Sie

schreibt den Revis ionsbericht zuhanden

der Mitgl iederversammlung.

5. Mittel

Die f inanziellen Mittel des Vereins bestehen aus:

-  Mitgl iederbeiträge

- Gönner und Gönnerinnen

- Subvent ionen aus öffentl icher Hand

- Erträge aus eigenen Veranstaltungen

- Erträge aus Leistungsvereinbarungen

- Spenden und Zuwendungen aller Art

6. Zeichnungsberechtigung

Der Verein wird verpfl ichtet durch die E inzelunterschr i f t  von einem

Vorstand.

7. Haftung

Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. E ine

persönl iche Haftung der Mitgl ieder ist  ausgeschlossen.

8. Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss einer

Mitgl iederversammlung beschlossen und mit dem St immenmehr von

3 ⁄ 4  der Mehrheit  der anwesenden Mitgl ieder aufgelöst werden. Bei

einer Auflösung des Vereins fäl lt  das Vereinsvermögen an eine

steuerbefreite Organisat ion, welche den gleichen oder einen

ähnl ichen Zweck verfolgt. Die Vertei lung des Vereinsvermögens

unter den Mitgl iedern ist  ausgeschlossen.

9. Inkrafttreten

Diese Statuten wurden an der Gründungsversammlung vom

23.02.2023 angenommen und s ind mit  diesem Datum in Kraft

getreten.


